
Kinderschutzkonzept 

Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach 
 

 

 

1. Präambel – Unsere Haltung 

Die Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach übernimmt Verantwortung für das Wohl der uns 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 

Wir setzen uns aktiv für einen respektvollen, wertschätzenden und gewaltfreien Umgang ein. 
Jede Form von körperlicher, seelischer oder sexualisierter Gewalt wird von uns entschieden 
abgelehnt. 

Unser Ziel ist es, einen sicheren Ort zu schaffen, an dem sich junge Menschen musikalisch und 
persönlich entfalten können. 

Dieses Schutzkonzept gilt für alle Personen, die im Namen des Vereins mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten oder in Kontakt stehen. 

 

2. Geltungsbereich 

Dieses Konzept gilt für: 

• Instrumentalausbilderinnen und -ausbilder 

• Leitung des Nachwuchsorchesters 

• Jugendleitung 

• Vorstandschaft 

• Helferinnen und Helfer bei Veranstaltungen 

• Betreuerinnen und Betreuer bei Vereinsaktivitäten (z. B. Filmnacht, Zeltlager) 

 

3. Präventive Maßnahmen im Verein 

3.1 Erweiterte Führungszeugnisse 

Alle Ausbilder, die Jugendleitung sowie die Leitung des Nachwuchsorchesters legen ein 
erweitertes Führungszeugnis vor. 

Die Führungszeugnisse werden in regelmäßigen Abständen erneuert. 

 

 



3.2 Klare Zuständigkeiten 

Als neutrale Vertrauensperson wurde gewählt: 

Marion Schneider, Tel. 0160 91016510 

Sie steht Eltern, Kindern und Jugendlichen als unabhängige Ansprechpartnerin bei Fragen, 
Unsicherheiten oder Beschwerden zur Verfügung. 

 

3.3 Transparente Strukturen im Unterricht 

• Unterricht findet möglichst in geeigneten, einsehbaren Räumlichkeiten statt. 

• Bei Einzelunterricht wird auf Transparenz geachtet. 

• Eltern dürfen bei Bedarf hospitieren. 

 

3.4 Verhaltensregeln bei Vereinsveranstaltungen 

Bei Veranstaltungen mit Übernachtung (z.B. Filmnacht oder Zeltlager) gelten folgende Regeln: 

• Betreuung durch mindestens zwei verantwortliche erwachsene Personen 

• Angemessene Geschlechtertrennung bei Schlafbereichen 

• Keine Einzelübernachtungen von Betreuungspersonen mit einzelnen Kindern 

• Alkoholverbot für Jugendliche 

 

3.5 Sensibilisierung 

Die Verantwortlichen im Verein sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. 

Themen wie Nähe und Distanz, respektvolle Kommunikation sowie angemessener Umgang mit 
sozialen Medien werden regelmäßig im Rahmen von Vorstandssitzungen oder Besprechungen 
thematisiert. 

 

4. Verhaltenskodex 

Alle im Verein Tätigen verpflichten sich zu folgenden Grundsätzen: 

1. Wir behandeln Kinder und Jugendliche respektvoll und wertschätzend. 

2. Wir achten persönliche Grenzen. 

3. Körperliche Kontakte erfolgen nur, wenn sie pädagogisch sinnvoll und vom Kind 
gewünscht sind (z. B. Korrektur der Handhaltung im Unterricht). 

4. Diskriminierende, sexistische oder entwürdigende Aussagen werden nicht toleriert. 

5. Private Treffen außerhalb des Vereinskontextes zwischen Betreuenden und einzelnen 
Kindern sind zu vermeiden. 



6. Digitale Kommunikation erfolgt transparent und sachlich. 

 

5. Beschwerde- und Interventionsweg 

Ansprechpartner sind: 

• Vertrauensperson: Marion Schneider 

• Jugendleitung: Anna Grübel 

• 1. Vorsitzender: Stefan Mildenberger 

Vorgehen bei Meldungen 

1. Jede Meldung wird ernst genommen. 

2. Es erfolgt eine vertrauliche Dokumentation. 

3. Der Vorstand wird unter Wahrung der Vertraulichkeit informiert. 

4. Bei Bedarf werden externe Fachstellen hinzugezogen. 

5. Der Schutz des betroffenen Kindes hat oberste Priorität. 

 

6. Zusammenarbeit mit Eltern 

Der Verein versteht sich als Partner der Eltern. 

Transparente Kommunikation und Offenheit für Feedback sind uns wichtig. 

 

7. Inkrafttreten und Überprüfung 

Dieses Kinderschutzkonzept wurde vom Vorstand der 
Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach beschlossen und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Es wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. 

 

 

 

 

Datum: _____________                   Unterschrift Vorstand: ____________________________________ 

 

24.02.2026


